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1 Versorgungsmanagement 

1.1 Mutterschaftsgeld bei einer Fehlgeburt 

Mit Inkrafttreten der gesetzlichen Änderung ab dem 1. Juni 2025 wird der Mutterschutz in 

Deutschland auf Frauen ausgeweitet, die ab der 13. Schwangerschaftswoche eine Fehlge-

burt erleiden. Bis zum Inkrafttreten der Neuregelung kann es keine spezifische Softwarelö-

sung zur Erfassung des Mutterschaftsgeldes in derartigen Fällen geben, weshalb eine Über-

gangslösung erforderlich ist.  

Gemäß der Neuregelung werden die Mutterschutzfristen gestaffelt, abhängig vom Zeitpunkt 

der Fehlgeburt: 

• Ab der 13. Schwangerschaftswoche: Anspruch auf bis zu zwei Wochen Mutter-

schutz. 

• Ab der 17. Schwangerschaftswoche: Anspruch auf bis zu sechs Wochen Mutter-

schutz. 

• Ab der 20. Schwangerschaftswoche: Anspruch auf bis zu acht Wochen Mutter-

schutz. 

Eine Anpassung der Software wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Nähere Informatio-

nen können dann der entsprechenden Freigabedokumentation entnommen werden. 

1.1.1 Administration von Fehler- und Hinweismeldungen  

Folgende Fehler- und Hinweismeldungen dürfen im Administrations-Client nicht als „Fehler“ 

administriert werden.  

 

• LEI8382: „Bitte "Frühgeburt" prüfen.“ 

• LEI50017: „Manuelle Änderung der Schutzfrist“ 

1.2 Erfassung in BITMARCK_21c|ng 

Nach Eingang der Bescheinigung über eine Fehlgeburt sind für die Erfassung des Mutter-

schaftsgeldes folgende Schritte erforderlich: 

 

 

 

 

 

 



 

© 2025 BITMARCK Software GmbH 10.04.2025 

Seite 4 von 9 Nr. 38/25  
A1 – Eingeschränkte Weitergabe, nur für BITMARCK-Kunden 

Im Feld "Am" im Rahmen "Tatsächliche Entbindung" ist das Datum der Fehlgeburt einzutra-

gen. 

 

 

In der Checkbox "Normalgeburt" ist das Flag zu entfernen. 
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In der Checkbox "Totgeburt" kann nun das Häkchen gesetzt werden.

 

 

Weiterhin ist eine manuelle Anpassung der Anspruchsfristen erforderlich. Hierfür muss der 

Rahmen „Anspruchsfristen“ über den Button [Korrigieren] im Rahmen „Entscheidung“ 

schreibbar gemacht werden.  
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Im Rahmen "Anspruchsfristen" ist das Feld "Bis" für "nach TATSÄCHLICHER Entbindung" 

manuell zu überschreiben. Die zutreffende Frist ist dabei gemäß den gesetzlichen Regelun-

gen manuell zu berechnen. 

 

 

Bitte klicken Sie anschließend auf den Button [Prüfen], um die erfassten Daten zu überprü-

fen. 
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Anschließend muss das Ergebnis im Rahmen "Entscheidung" manuell auf "Genehmigt" ge-

setzt werden. 

 

 

Bitte übernehmen Sie die Bearbeitung abschließend mit dem Button [Übernehmen]. 

 

 

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, eine Berechnung sowie Zahlung durchzuführen. 
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1.3 Forderungen der Leistungsaushilfe im Inland 

1.3.1 Wichtige Batcheinstellung für den Versand der Kostenabrech-
nungen an die DVKA 

Mit der Anwenderinfo 23/25 informierten wir über die Möglichkeit, der elektronischen Über-

mittlung von Kostenabrechnungen für die Länder Griechenland, Italien, Kroatien, Luxem-

burg, Rumänien, Schweiz, Slowenien und Spanien an die DVKA. 

Um sicherzustellen, dass alle vorhandenen Kostenabrechnungen mittels des Batchs „LAI Zu-

sammenstellungen an DVKA abgeben“ an die DVKA versandt werden, ist es notwendig, die 

Anzahl der Verarbeitungsprozesse in der Konfiguration des Batchprogrammes auf 1 zu be-

grenzen.  

Mit der Auslieferung des Releases 25.20 wird die Ausführung des Batchs mit mehreren Ver-

arbeitungsprozessen softwareseitig unterbunden. 

1.3.2 Kostenabrechnungen für Abkommensstaaten 

Mit der Installation des Releases 25.20 können die Kostenabrechnungen für die Abkom-

mensstaaten mit Ausnahme von Bosnien und Herzegowina elektronisch an die DVKA über-

mittelt werden. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die Formulare „DVKA T/A25“, 

„DVKA TN/A25“, „DVKA SRB125DE“, „DVKA MNEDE125“ und „DVKA RM/DE125“ angelegt 

und den entsprechenden Ländern zugeordnet werden. 

Die Möglichkeit zur Anlage des Formulars besteht im Anwendungsfall „Leistungsaushilfe im 

Inland abrechnen“ durch Vertiefen mittels der Button [Ländereinstellungen…] und [Formu-

lare…]. Neben dem als Pflichtfeld gekennzeichneten Feld „Formularname“ ist auch das Feld 

„Druckvorlage“ zu füllen.  

Nach der Konfigurationsänderung ist der „LAI Service-Batch“ mit der Kennzeichnung „Einzel-

aufstellungen erstellen“ sowie der Batch „LAI Zusammenstellungen erstellen“ zu starten. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 
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2 Freigaben 

2.1 Release 25.15.p01.8 

Die Bestandteile des Release 25.15.p01.8 – Freigabe erfolgte am 10.04.2025 – kommen aus 

den Bereichen: 

• BQ-FW/APP 

• VM-EEL-Remote 

• WEB-FRAMEWORK 

 

Die Freigabedokumentation wurde im Kunden-Portal hinterlegt.  

 

https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=1625

